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Aufgrund des § 2 Absatz 4 und des § 64 Absatz 1 des Gesetzes liber die Hochschulen des
Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz — HG) vom 16.09.2014 (GV. NRW. S. 547),
zuletzt gedndert durch das Gesetz zur Anderung des Hochschulgesetzes vom 07.05.2025

(GV.NRW. S. 704) hat die Heinrich-Heine-Universitadt Disseldorf folgende Ordnung erlassen:

Inhaltsverzeichnis

INHALTSVERZEICHNIS

1. ALLGEMEINES 4
§ 1 Ziel des Studiums QQ 4
§ 2 Zulassung zum Studium und Feststellung der besonderen Eignung b@ 4
§ 3 ECTS-Leistungspunkte 4
§ 4 Regelstudienzeit, Studienumfang und Studienmodule & 4
§ 5 Profilbildungsbereich b& 5
2. STUDIUM UND LEHRE Q’QQO 6
§ 6 Anforderungen des Studiums ° ij 6
- O
§ 7 Studienleistungen & 6
§ 8 Anwesenbheitspflicht o) 6
§ 9 Aufgaben der Betreuung von Studierenden des Bach tudiengangs 6
§ 10 Obligatorisches Berufsfeldpraktikum 4@ 7
3. PRUFUNGEN &25 7
§ 11 Umfang und Art der Masterpriifu V 7
§ 12 Modulpriifungen und Prifungsffigten 7
§ 13 Zulassung zu Modulpriifun % 8
§ 14 Miindliche Modulpriifun 9
§ 15 Schriftliche Modulprﬁé@éé 9
§ 16 Masterarbeit xtb, 13
§ 17 Annahme und B&%ﬁ tung der Masterarbeit 14
§ 18 Abmeldung, aumnis, Riicktritt, Tduschung, Ordnungsverstof3 14
§ 19 Bewertu ﬁ’sﬂjfungsleistungen und Gesamtnote 15
§ 20 Best@chtbestehen und Wiederholung von Prifungen 16
§ 21 Ungiiltigkeit der Masterpriifung 17
§22 %?érzeugnis und Masterurkunde 18
§2§@| stergrad 18
%@# Aberkennung des Mastergrades 18
N

x’@ 4. ZUSTANDIGE STELLEN IM PRUFUNGSWESEN 20
§ 25 Priifungsausschiisse 20
§ 26 Priiferinnen und Priifer, Beisitzerinnen und Beisitzer 20
§ 27 Verlangerung von Priifungsfristen 21
§ 28 Nachteilsausgleich 21
§ 29 Anerkennung von Studien- und Priifungsleistungen, Einstufung in hohere Fachsemester 22



§ 30 Studiengangverantwortliche
§ 31 Einsicht in die Priifungsakten
§ 32 Studienberatung

5. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

§ 33 Inkrafttreten und Veroffentlichung

FACHERSPEZIFISCHER ANHANG

Zweijahrige Studiengidnge
Einjahrige Studiengange

23
23
23

24



1. Aligemeines

§ 1 Ziel des Studiums

(1) Das Studium ist forschungsorientiert. Es vermittelt den internationalen Wissensstand in der
jeweiligen Fachrichtung und bildet in der Anwendung der fachspezifischen Methoden aus. Die
Studierenden sollen lernen, im Rahmen ihres Fachs selbststiandig wissenschaftlich zu arbeiten, &
Erkenntnisse, Methoden und Theorien ihres Fachs kritisch zu beurteilen und . &%
weiterzuentwickeln. Ein weiteres Ziel des Studiums ist die Férderung unabhangigen und,_ Q)
analytischen Denkens sowie von Eigenverantwortung, Dialog- und Teamfahigkeit durch
selbstandige Bearbeitung wissenschaftlicher Fragestellungen und die selbstorganisie
Durchfiihrung von Forschungsprojekten.

(2) Durch die Masterpriifung soll festgestellt werden, ob sich die Kandidatin od@Kandida’[
die wesentlichen wissenschaftlichen Erkenntnisse, Methoden und Theorigq ihres oder seines
Fachs angeeignet und die Fahigkeit erworben hat, diese selbststandig &venden. Durch sie
erwirbt die Kandidatin oder der Kandidat die Qualifikation, in Ber§’ dern titig zu werden,
welche die Fahigkeit zu wissenschaftlicher Arbeit und zu ihrer
erfordern. Die Masterpriifung ist eine kumulative Priifung u Q?r%i

abgelegt.
W

§ 2 Zulassung zum Studium und Feststellung d@eﬁ}esonderen Eignung

chen Umsetzung
studienbegleitend

Die Zulassung zum Studium ist in der jeweils gultlg%QFassung der Ordnung zur Feststellung der
besonderen Eignung fiir die Studienginge ‘A% Abschluss "Master of Arts" der

Philosophischen Fakultat der Heinrich- Helne iversitat Dusseldorf geregelt.

§ 3 ECTS-Leistungspunkte b«qj

(1) Ein ECTS-Leistungspunkt (ab%&hrzt LP) im Sinne dieser Priifungsordnung (European Credit
Transfer System) wird fi Qfe Leistung vergeben, wenn der Erfolg dieser Arbeit im Umfang
von durchschnittlich 3&nden durch eine Priifung oder eine Studienleistung nachgewiesen

ist. %Q

(2) Die im Studi E(&rachten Studien- und Priifungsleistungen werden in einem
akkumulieséén Kreditpunktesystem mit ECTS-Leistungspunkten (LP) dokumentiert.

(3) Die EGQ@Lelstungspunkte werden nach Erbringen der Leistung gutgeschrieben.

§ 4 Regf%tudlenzelt Studienumfang und Studienmodule

@J Die Regelstudienzeit bis zum vollstandigen Abschluss der Masterpriifung betragt zwei

Q& Studienjahre oder ausnahmsweise ein Studienjahr. Ausnahmen sind im facherspezifischen

x@

Anhang beschrieben. Ein Studienjahr besteht aus zwei Semestern. Der Masterstudiengang ist
so konzipiert, dass er mit einem durchschnittlichen Arbeitsaufwand (workload) von 900
Stunden pro Semester abgeschlossen werden kann.

(2) Das Studium kann folgenden Umfang in Studienjahren und ECTS-Leistungspunkten (LP)
haben:

e 2 Studienjahre mit insgesamt 240 LP oder
e 1 Studienjahr mit insgesamt 120 LP.



(3) Die Vermittlung der Lehrinhalte und Kompetenzen findet in Studienmodulen statt. In
Modulen werden thematisch, methodisch oder systematisch zusammenhangende
Lehrveranstaltungen gebiindelt. Ein Modul umfasst mindestens 5 LP.

(4) Je nach Studiengang kann das Studium einen Profilbildungsbereich im Umfang von 5 bis 16
LP umfassen. Naheres regelt der facherspezifische Anhang.

(5) Je nach Studiengang kann das Studium ein Teamprojekt im Umfang von 12 bis 16 LP &&
umfassen. Naheres regelt der facherspezifische Anhang. . 9&%

(6) Obligatorische Berufsfeldpraktika werden mit mindestens 5 ECTS-Leistungspunkten ﬂl@&
Wochen Praktikumsdauer gewertet. (S&-r

(7) Die Masterarbeit wird mit 20 bis 28 ECTS-Leistungspunkten gewertet. Naheresyegelt der

facherspezifische Anhang. b@
§ 5 Profilbildungsbereich &
&

(1) Der Profilbildungsbereich dient dem Erwerb von Schl[jsselqualifik@en, Vertiefungen
wissenschaftlicher Arbeitstechniken und von Kompetenzen iib %e in den gewdhlten Fachern
erworbenen Fachkompetenzen hinaus. Er gibt den Studie @ elegenheit, das Studium
nach ihren personlichen Neigungen und Fahigkeiten zy é&lten und den Arbeitsaufwand
flexibel auf die Studiensemester zu verteilen. \&

C

(2) Der Profilbildungsbereich umfasst in der Regel&@%’. In integrierten Studiengdngen kann der
Umfang des Profilbildungsbereiches reduzier/g%rden; die Details sind im facherspezifischen
Anhang anzugeben. Die LP des Profilbilcb,&&'bereiches entfallen in der Regel auf eine
Auswahl aus den folgenden Arten von Qngeboten:

e Studienleistungen, Priifungen Module der Studierendenakademie der Heinrich-Heine-
Universitat,

e Studienleistungen, Pru@en und Module zum Erwerb von Schliisselqualifikationen und
zur Vorbereitung au% Berufswelt, die von der Fakultdt oder einem ihrer Féacher, auch
dem eigenen, an

e Studienleistu » Prifungen und Module in anderen als den gewahlten beziehungsweise
am Studj g beteiligten Fachern, auch aus anderen Fakultiaten und zentralen
Einricht@ en,

e Sch unktbildung im Studienfach,

o %ﬁultatives Berufsfeldpraktikum.

(3) D&A gebote des Profilbildungsbereiches werden in gleicher Weise angekiindigt wie die
\\Qnderen Angebote innerhalb des Curriculums.

.NQJ
&
S
\,

n werden,



2. Studium und Lehre

§ 6 Anforderungen des Studiums

Die Lehre ist als Prasenzstudium organisiert. Im Studium missen die Studierenden nach den
Bestimmungen dieser Priiffungsordnung Pflicht- und Wabhlpflichtveranstaltungen ggf.
einschliefdlich des Profilbildungsbereiches belegen. {&
. &
§ 7 Studienleistungen (é,\
N\

(1) Inallen Lehrveranstaltungen sind Studienleistungen obligatorisch. Studienleistungevy
Sinne dieser Priifungsordnung werden durch die aktive Teilnahme an Lehrveran gen
erbracht. Studienleistungen sind auf die in der Modulbeschreibung definierter@h Ite und
Kompetenzen ausgerichtet. Der Workload von Studienleistungen ist durchdi€,

Modulbeschreibung begrenzt. Studienleistungen sind unbenotet und k%e als
Priifungsvoraussetzung bestimmt werden. Naheres regelt der fécherS{ﬁpl ische Anhang.

(2) Die konkreten Anforderungen fiir Studienleistungen sind in der \@nstaltungsankﬁndigung
im elektronischen Campus Management System der Heinric me-Universitdt Diisseldorf
spatestens zu Beginn der Belegfrist fiir Studierende beka&@ geben.

(3) Mit der Anmeldung zu Lehrveranstaltungen und Sl@i’eistungen legen die Studierenden
eine verbindliche Modul- bzw. Bereichszuordnung.igthrem Studiengang fest. Eine

nachtragliche Umbuchung ist nicht moglich. rbindlichkeit gilt unabhéngig davon, ob
die Leistung bestanden oder nicht bestand %rde oder ob sie im weiteren Studienverlauf
angerechnet wird. Ausnahmen zu dies elung konnen im facherspezifischen Anhang
getroffen werden. Q}

(4) Ist ein Modul oder Bereich des& ums erfolgreich abgeschlossen, kénnen dort keine
weiteren Lehrveranstaltunge% er Studienleistungen mehr angemeldet werden.

(5) Fir die Nutzung von E-l@ér%ng-Angeboten gelten analoge Regeln.
§8 Anwesenheitspﬂi%@}

Eine Pflicht zur enheit in Lehrveranstaltungen kann in allen Modulen oder Modulteilen
vorgeschriebe rden, in denen die regelmafiige Anwesenheit und die aktive Teilnahme fiir das
Erreichen d@LernzieIs erforderlich ist. Generell gilt dies fiir Exkursionen, Forschungsprojekte,
Prakt@achkurse und Ubungen. Seminare sind grundsitzlich auf die kontinuierliche
Beteiligung aller Studierenden am Dialog ausgerichtet und kénnen mit einer Anwesenheitspflicht
werden, sofern nicht mehr als 25 Personen teilnehmen. Bei Vorlesungen kann keine
wesenheitspflicht festgelegt werden. Fiir andere Lehrveranstaltungen gilt eine
gx.\(\)Anwesenheitspflicht nur dann, wenn sie im jeweiligen facherspezifischen Anhang explizit
) festgelegt ist. Die Anwesenheitspflicht ist erfiillt, wenn ein/e Studierende/r 80 % der
xo Veranstaltungszeit beigewohnt hat.

§ 9 Aufgaben der Betreuung von Studierenden des Bachelorstudiengangs



&

A>
®(\) werden.

Mit dem Studium des Masterstudiengangs ist in einigen Masterstudiengdngen die Verpflichtung
verbunden, Tutorien zu dem jeweils fachlich einschldgigen Bachelorstudiengang beziehungsweise
je nach Bedarf andere Betreuungsleistungen (Mentorentatigkeit, Studienberatung) im Umfang von
2 Semesterwochenstunden zu tibernehmen. Dies dient der Anwendung der erworbenen
Kenntnisse und Qualifikationen in der Praxis. Fiir die Ubernahme der Betreuungsaufgaben werden
fir jede Semesterwochenstunde zwei LP gutgeschrieben.

N
§ 10 Obligatorisches Berufsfeldpraktikum . ,\%{b

(1) Ineinigen Studiengdngen ist ein obligatorisches Berufsfeldpraktikum zu absolvieren, d@s{?
vier Wochen bis zu drei Monaten dauern kann. Das Berufsfeldpraktikum kann auch 4
Abschnitten absolviert werden. Einschlagige Berufstitigkeiten und Praxiserfahru@%nnen
im Einzelfall auf das Berufsfeldpraktikum angerechnet werden. Fir je vier Wo@n
Berufsfeldpraktikum werden mindestens 5 LP angerechnet. b@

(2) Das Berufsfeldpraktikum gibt einen Einblick in einschlagige Berufsfeld&d die
Berufspraxis und ermoglicht eine Erprobung von Fachkenntnissen ignder Praxis. Auf diese
Weise sollen den Studierenden konkrete berufsqualifizierende Féh eiten und
Handlungskompetenzen vermittelt und der Ubergang in die welt erleichtert werden.

(3) Die Beratung bei der Vermittlung von Praktikumsplatze %loddie fachliche Betreuung
wahrend des Praktikums werden durch die Studie eauftragte beziehungsweise den
Studiengangbeauftragten des jeweiligen Studien s koordiniert.

(4) Das Berufsfeldpraktikum wird mit einem Pra@umsbericht abgeschlossen.

(5) Nabheres regeln die Praktikumsordnuni?Aier einzelnen Studiengange.

365ijungen
§ 11 Umfang und Art der Ma@rﬂfung

Die Masterpriifung besteht studienbegleitenden Prifungen. Diese sind die Masterarbeit und
nach Maf3gabe des fach zifischen Anhangs die dort genannten Modulpriifungen.

§12 Modulpr(jfl{gb? und Prufungsfristen

(1) Modulprifufigen beziehen sich auf die in der jeweiligen Modulbeschreibung vorgegebenen
Kom zziele des Moduls unter exemplarischer Bezugnahme auf eine oder mehrere
\%ﬁ&eranstaltungen beziehungsweise Themenschwerpunkte des Moduls. Eine nachtréagliche

buchung ist nicht méglich. Die Verbindlichkeit gilt unabhangig davon, ob die Priifung

\\ estanden oder nicht bestanden wurde oder ob sie im weiteren Studienverlauf angerechnet
wird. Ausnahmen zu dieser Regelung konnen im ficherspezifischen Anhang getroffen

(2) Werden Modulpriifungen im Kontext von Lehrveranstaltungen nach § 12 Absatz 1 abgelegt,
steht den Studierenden die Wahl der Lehrveranstaltung beziehungsweise
Lehrveranstaltungen unter Beriicksichtigung der Bestimmungen des facherspezifischen
Anhangs frei.



(3) Grundsitzlich ist jedem Modul genau eine Modulpriifung zugeordnet. In begriindeten
Ausnahmefillen kénnen einem Modul auch mehrere Modulpriifungen zugordnet werden.
Naheres regelt der jeweilige facherspezifische Anhang.

(4) Zu jeder einzelnen Modulpriifung ist eine gesonderte Meldung erforderlich. Zur Priifung
wird nur zugelassen, wer die Zulassungsvoraussetzungen gemaf3 § 13 erfiillt. Die
Meldetermine werden im elektronischen Campus Management System und in der jeweiligen

{bf

Lehrveranstaltung bekanntgegeben. Abmeldung und Riicktritt von Priifungen sind in § 18 %
geregelt. {b

(5) Modulpriifungen erfolgen als Klausur, auch in elektronischer Form, in Form einer \\i
miindlichen Priifung, Studienarbeit, Hausarbeit, Portfolio, Projektarbeit oder als %mekt
mit individuell zurechenbarer Priifungsleistung. Hierbei soll die Kandidatin o Kandidat
nachweisen, dass sie oder er in begrenzter Zeit und mit begrenzten Hilfsmi &ln Problem
aus dem Stoffgebiet einer oder mehrerer Lehrveranstaltungen mit den jn d em Gebiet
gelaufigen Methoden erkennen und Wege zu seiner Losung finden ka ie aus der
Modulbeschreibung ersichtlichen Lernergebnisse und Kompeten &errelcht hat.

(6) Mindestens eine Modulabschlusspriifung muss in der Form ej ausarbelt oder
Studienarbeit, mindestens eine N\odulabschlussprufung Form einer miindlichen
Priifung abgelegt werden.

(7) Uber Form, Umfang, Dauer und Terminierung ein m)dulabschlussprufung entscheiden die

Priiferin oder der Priifer unter Beriicksichtigu Wiinsche der Kandidatin
beziehungsweise des Kandidaten und der V en des Modulhandbuchs und der
Priifungsordnung. QQJ

(8) Die Priifungen werden in der Reg iQ}eutscher Sprache abgenommen, in Absprache mit
den Priiferinnen und Priifern einer anderen Sprache. Die Priifungssprache in den
Fremdsprachenphilologien is &écherspeziﬁschen Anhang geregelt. Bei englischsprachigen
Studiengdngen werden di@@fungen in englischer Sprache abgenommen.

(9) Die Bewertung von PF@JQQgen ist den Studierenden jeweils nach spatestens acht Wochen
bekanntzugeben%%0

§13 Zulassung,&@odulprufungen

(1) Zu N\o@prﬂfungen wird zugelassen, wer an der Heinrich-Heine-Universitat fiir den
b nden Masterstudiengang eingeschrieben oder gemaf § 52 Absatz 2 HG als
gélthérerin oder Zweithorer zugelassen ist und die fachbezogenen Voraussetzungen nach
\\ afdgabe des facherspezifischen Anhangs erfillt. Ausgenommen von der
'~QJ Einschreibungsverpflichtung sind Studierende auslandischer Hochschulen, die in bi-, tri- oder
Q;}(\) multinationalen Studiengdngen ihr Studium an der Heinrich-Heine-Universitat abschlief}en
é und an ihrer Heimatuniversitat eingeschrieben sind.

XQ (2) Der Zulassungsantrag zu Modulpriifungen ist liber das elektronische Campus-Management-
System der Heinrich-Heine-Universitat Diisseldorf zu stellen.

(3) Uber eine Zulassung entscheidet die oder der Vorsitzende des Priifungsausschusses oder
deren oder dessen Stellvertretung. Die Entscheidung wird den Kandidatinnen und
Kandidaten bekanntgegeben.



(4) Eine Zulassung darf nur abgelehnt werden, wenn

e diein Absatz 1 genannten Voraussetzungen nicht erfillt sind oder

e die im facherspezifischen Anhang aufgefiihrten Zulassungsbedingungen nicht erfiillt sind
oder

e die Kandidatin oder der Kandidat eine Masterpriifung in demselben Studiengang an einer
Hochschule im Geltungsbereich des Hochschulrahmengesetzes endgiiltig nicht bestanden X,
hat. &{b

X
§ 14 Mindliche Modulpriifungen \\?'
(1) Die Dauer einer miindlichen Priifung betragt mindestens 15 und héchstens 30 Mim&z

Miindliche Priifungen werden als Einzelpriifung vor einer Priiferin oder einem Pr% in

Gegenwart einer sachkundigen Beisitzerin oder eines sachkundigen Beisitzers&méf& § 26

Absatz 5 abgelegt. In der Regel flihrt die Beisitzerin oder der Beisitzer das okoll. In dem

Protokoll werden die wesentlichen Gegenstidnde und Ergebnisse der Pr@hg festgehalten.

Vor der Festsetzung der Note hort die Priiferin oder der Priifer die %@4 zerin oder den

Beisitzer. Die Bewertung ist der Kandidatin oder dem Kandidaten ittelbar nach Ende der

Priifung bekannt zu machen. QQO

(2) Mindliche Priifungen kénnen im Einvernehmen mit den Rghdidatinnen oder Kandidaten
auch in Form einer Gruppenpriifung mit bis zu 3 Teilr erinnen und Teilnehmern
durchgefiihrt werden. Die Dauer einer Gruppenpriifuhg betragt pro Kandidatin oder
Kandidat mindestens 15 und hochstens 20 Mi .

,{b’
§ 15 Schriftliche Modulprifungen 4@

(1) Schriftliche Modulpriifungen kén réﬁs Klausuren oder dokumentierte Einzelberichte
ausgestaltet werden. Klausure% en Aufgaben enthalten, bei denen mehrere Antworten
zur Wahl stehen (Antwort-Wagi[beziehungsweise Multiple-Choice-Aufgaben).

(2) Falls diese Priifungsverf h@ﬁ mit elektronischen Mitteln durchgefiihrt und ausgewertet
werden, sind die Aut %Gitét und die Integritét der Priifungsergebnisse sicherzustellen.
Besteht eine KIaus@éus Antwort-Wahl-(Multiple-Choice-)Aufgaben, so wird die
Bestehensgr: zb%bn dem Priifer oder der Priiferin bei der Korrektur der Klausur nach
fachlichen e%rien als Vomhundertsatz der geforderten Antworten unter Beriicksichtigung

(3) I%iuer einer Klausurarbeit betrdgt in der Regel 90 Minuten. Ausnahmsweise kann die
\QBearbeitungszeit abhiangig vom Workload des Moduls auf héchstens 180 Minuten verlangert
. .\QJ oder auf mindestens 45 Minuten verkiirzt werden. Die Bewertung einer Klausur wird durch
§Q(\) die Dozentinnen und Dozenten vorgenommen. Die Bewertung ist der Kandidatin oder dem
% Kandidaten nach spatestens acht Wochen bekannt zu machen. Naheres regelt der

XQ facherspezifische Anhang.



(4) Eine Studienarbeit besteht aus der miindlichen Préasentation und schriftlichen Ausarbeitung
einer Thematik aus dem Stoffgebiet einer oder mehrerer Lehrveranstaltungen. Alternativ
kann eine Klausur von 45 Minuten Dauer an die Stelle der schriftlichen Ausarbeitung treten.
Die Dauer der miindlichen Prédsentation betragt mindestens 15 Minuten. Der Umfang der
schriftlichen Ausarbeitung soll mindestens 3000 Worter (circa 10 Seiten) und hochstens
6000 Worter (circa 20 Seiten) betragen. Die Bewertung einer Studienarbeit wird durch die
Dozentin oder den Dozenten vorgenommen. Die Bewertung ist der Kandidatin oder dem fb
Kandidaten nach spatestens acht Wochen nach Abgabe der schriftlichen Ausarbeitung &%&

bekannt zu machen.

\’\

(5) Eine Hausarbeit besteht aus der schriftlichen Ausarbeitung einer Thematik aus dem
Stoffgebiet einer oder mehrerer Lehrveranstaltungen. Der Umfang einer Hausar %II
mindestens 4500 Worter (circa 15 Seiten) und hochstens 7500 Woérter (circa eiten)
betragen. Die Bewertung einer Hausarbeit wird durch die Dozentin oder dehgézenten
vorgenommen. Die Bewertung ist der Kandidatin oder dem Kandldaten\Q;:h spatestens acht
Wochen nach Abgabe der Hausarbeit bekannt zu machen. &

Untersuchungsgegenstinde aus dem Stoffgebiet einer oder rer Lehrveranstaltungen
sowie der miindlichen Prasentation und schriftlichen Au itung der Ergebnisse. Zu einer
Projektarbeit kann auch ein schriftlicher Test gehorert Dauer der miindlichen
Prasentation betrdgt mindestens 15 Minuten und @stens 45 Minuten. Der Umfang der
schriftlichen Ausarbeitung soll mindestens 15 orter (circa 5 Seiten) und héchstens 7500
Worter (circa 25 Seiten) betragen. Dieser U %g darf bei der Darstellung von Tabellen,
Schaubildern und Abbildungen tiberschgi {84 werden. Die Dauer eines schriftlichen Tests
betragt in der Regel 60 Minuten. Art LQd Umfang der Aufgabenstellung kdnnen eine im
Einzelfall abweichende Dauer erfo . Die Bewertung einer Projektarbeit wird durch die
Veranstalterin oder den Vera er der Lehrveranstaltung beziehungsweise die Betreuerin
oder den Betreuer vorgenom&h. Die Bewertung ist der Kandidatin oder dem Kandidaten
spatestens acht Wochen n% der Abgabe der schriftlichen Ausarbeitung beziehungsweise

des Tests bekannt zu&@en.

7) Ein Portfolio ist Q@ uber die Modulveranstaltungen hinweg systematisch angelegte
Zusammen g verschiedener studentischer Arbeitsergebnisse, die je nach Fach oder
Thema untégsehiedlichen Charakter haben und/oder verschiedenen Medien (zum Beispiel
Text, Bi %Im zuzuordnen sind. Ein Portfolio kann auch in elektronischer Form aufgebaut
sei ortfollo) Ein Portfolio soll die Lernprozesse der Studierenden zur Erreichung der

ergebnisse und Kompetenzen eines Moduls widerspiegeln. Die Bewertung des Portfolios

\\ rientiert sich an der strukturierten, begriindeten und reflektierten Auswahl der in ihm

.\QJ

(6) Eine Projektarbeit besteht in der selbststandigen Anwendung fﬁQezifischer Methoden auf

o

enthaltenen Materialien, die von den Studierenden hinsichtlich der im Modul angestrebten
% Lernergebnisse und Kompetenzen dokumentiert und reflektiert werden. Ein Portfolio umfasst
og\, mindestens zwei unterschiedliche, in sich abgeschlossene Objekte. Mogliche Bestandteile
x@ eines Portfolios kdnnen sein: Reviews, Essays, Prasentationen, Videobeitrdge, Protokolle,
Recherchen, Ausziige aus Lesetageblichern et cetera. Der Umfang wird von den Lehrenden
des Moduls festgelegt und kommt im Workload einer Hausarbeit gleich.

10



(8) Studienarbeiten, Hausarbeiten und Projektarbeiten kdnnen auch in Form einer Gruppenarbeit
durchgefiihrt werden, wenn der als Priifungsleistung zu bewertende Beitrag der einzelnen
Kandidatinnen und Kandidaten aufgrund der Angabe von Abschnitten, Seitenzahlen oder
anderen objektiven Kriterien, die eine eindeutige Abgrenzung ermdoglichen, deutlich
unterscheidbar und bewertbar ist und die Anforderungen nach {12 Absatz 5 und {15 Absatz

4 bis 6 erfiillt. &
(9) Studienarbeiten, Hausarbeiten, Projektarbeiten, Portfolios und Teamprojekten ist eine S
Versicherung der Kandidatinnen und Kandidaten beizufiigen, dass sie die Arbeit — bei einet; N
Gruppenarbeit den entsprechend gekennzeichneten Anteil an der Arbeit — selbststéndig§\'
verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen benutzt haben. Die Stellen 6@,

Arbeit, die anderen Werken dem Wortlaut oder dem Sinn nach entnommen sind%u%sen

unter Angabe der Quelle als Entlehnung kenntlich gemacht werden. Sofern ger@;a ive

Kinstliche Intelligenz im Rahmen der Arbeit genutzt wurde, ist die Verwen%g(g in einem
entsprechenden Absatz methodisch zu reflektieren und in einer Form kumentieren, die

den Priifenden die wissenschaftliche Eigenleistung nachvollziehbar SHt. Die Versicherung
selbstandiger Abfassung ist auch fiir gelieferte Zeichnungen, Ski » Ton- und

Videoaufnahmen oder graphische Darstellungen abzugeben. Diﬁérbeiten sind in digitaler

Form in einem gingigen Textverarbeitungsformat einzur, |@& s wird empfohlen fiir die
elektronische Ubermittlung die HHU-Mailadressen und Q%‘ Maoglichkeit eine

Verschliisselung zu verwenden. Bei begriindetem t kann eine Uberpriifung mittels

einer Plagiatssoftware erfolgen. Das Urheberrech%e’r Verfasserin oder des Verfassers bleibt

dabei gewahrt. (\bo

(10) Die Bearbeitungszeit fiir Studienarbeit Kdét zwei Monate nach Abschluss der miindlichen
Leistung, spatestens zum Vorlesungsbeginn des darauffolgenden Semesters. Die
Bearbeitungszeit fiir Hausarbeiten agt in der Regel zwei Monate. Sie kann vom
zustandigen Prifungsausschu bis zu einen Monat verldangert werden, wenn die
Aufgabenstellung dies zwin erfordert. Die Themen werden im laufenden Semester
vergeben. Die Bearbeitu g’Qéit fur den schriftlichen Bericht bei Projektarbeiten endet in der
Regel zwei Monate n m Abschluss der praktischen Projektarbeit. Sie kann vom
zustandigen Priifu usschuss um bis zu einen Monat verlangert werden, wenn die
Aufgabenstelfu les zwingend erfordert. Verzogert sich die Bearbeitung durch von der
Kandidatin dem Kandidaten nicht zu vertretende Umstiande, kann sowohl fir
Hausarbeifef als auch fir Projektarbeiten eine Nachfrist von bis zu 4 Wochen eingeraumt

werd&

(11) I@?em Teamprojekt bearbeiten Studierende selbstandig und in Eigenverantwortung eine
Qon ihnen entwickelte Forschungsfrage und prisentieren ihre Ergebnisse miindlich und
. Q} schriftlich. Das Teamprojekt kann im Rahmen von Projektseminaren betreut werden, die
g'&xx mehrere Teamprojekte zusammenfassen. Zu einem Team gehdren mindestens zwei
g\, Studierende und in der Regel maximal fiinf Studierende. Steht nachweislich kein
xQo Teampartner oder keine Teampartnerin zur Verfiigung, kann das Teamprojekt als
Einzelprojekt durchgefiihrt werden. Die Mitglieder des Teams sollen in dem Projekt
nachweisen, dass sie imstande sind, eine fachwissenschaftliche Studie selbstandig nach
wissenschaftlichen Methoden durchzufiihren und die Ergebnisse sachgerecht darzustellen.
Insbesondere sollen die Mitglieder des Teams ihre Fihigkeit zur Zusammenarbeit und

erfolgreichen Organisation, Durchfiihrung und Prédsentation eines gemeinsamen Projekts
nachweisen. Das Team wabhlt eine Betreuerin oder einen Betreuer fiir sein Teamprojekt und
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legt in Abstimmung mit ihr oder ihm die Forschungsfrage fest. Die Bearbeitungszeit betragt
in der Regel drei Monate. Sie kann auf eingehend begriindeten Vorschlag der Betreuerin oder
des Betreuers um bis zu einen Monat verldangert werden, wenn die Aufgabenstellung dies
zwingend erfordert. Auf begriindeten Antrag kann ausnahmsweise eine Nachfrist von bis zu
vier Wochen gewahrt werden. Das Teamprojekt soll nach dem ersten Studienjahr, beim
Teilzeitstudium nach dem zweiten Studienjahr durchgefiihrt werden. Abweichend von den
oben genannten Bestimmungen nach kann das Teamprojekt auch in der gemeinsamen fb
Konzeption, Durchfiihrung und Dokumentation eines Tutoriums zu einer geeigneten &%&
Lehrveranstaltung in einem Bachelorstudiengang des Fachs bestehen. Die Mitglieder dex{b
Teams sollen anhand eines solchen Projektes lernen, Inhalte und Methoden ihres Fa&h?
Studierende des Bachelorstudiums zu vermitteln, und die Vermittlung im Team mgsam
zu konzipieren, zu reflektieren und auszuwerten und eine Dokumentation der Ergégnisse zu
prasentieren. Das Projekt wird von der Dozentin oder dem Dozenten der Lig(/@nstaltung

betreut, zu der das Tutorium gehort. Das Tutorium erstreckt sich im Umfarighvon 2
Semesterwochenstunden iber ein ganzes Semester. Die miindliche un riftliche
Prasentation der Projektarbeit erfolgt zu Beginn des folgenden S rs, spatestens bis

slei
der einzelnen Teammitglieder zum Projekt muss aufgrund ei dividuellen miindlichen
Beitrags bei der Prasentation des Projekts sowie bei der lichen Ausarbeitung aufgrund
der Angabe von Abschnitten, Seitenzahlen oder ander Qo jektiven Kriterien, die eine
eindeutige Abgrenzung ermoglichen, deutlich unte eldbar und bewertbar sein. Die Dauer
der individuellen miindlichen Prasentation bet@mndestens 15 und héchstens 30
Minuten. Der Umfang der individuellen schrifffehen Beitrige soll sich im Rahmen zwischen
3000 Wértern (circa 10 Seiten) und 600§ Wdrtern (circa 20 Seiten) bewegen. Bei
Dokumentationen von Datenmate%;&d abellenanhdngen darf dieser Rahmen

einen Monat nach Beginn der Vorlesungszeit. Der als Priifung § g zu bewertende Beitrag

tiberschritten werden. Die schriftli usarbeitung der Ergebnisse ist zweifach in gedruckter
Form bei der Betreuerin oder etreuer einzureichen. Die mundlichen und schriftlichen
Leistungen im Teamprojekt en von der Betreuerin oder dem Betreuer begutachtet. Die
Bewertung des Teamprgoe‘et Ist den Mitgliedern des Teams spatestens nach acht Wochen

mitzuteilen.
%%0
g&b
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§ 16 Masterarbeit

(1) Die Anfertigung der Masterarbeit erfolgt in der Regel im vierten Studiensemester, bei einem
einjahrigen Masterstudiengang in der Regel im zweiten Studiensemester.

(2) Die Kandidatinnen und Kandidaten kénnen den Themenbereich fiir die Masterarbeit
vorschlagen. X
Iy
(3) Die oder der Vorsitzende des Priifungsausschusses oder deren oder dessen Stellvertretung ,&%
bestellt auf Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten die Betreuerin oder den Betreue Qf@
oder der das Thema der Arbeit formuliert, und genehmigt das Thema. Das Thema ist indy

digitaler Form von der Studierenden- und Priifungsverwaltung tiber das EIektroni;a%&"

Campus-Management-System der Heinrich-Heine-Universitat Dusseldorf auszuharfgigen. Der
Zeitpunkt der Ausgabe ist aktenkundig zu machen. °d
(4) Die Bearbeitungszeit betragt sechs Monate; fir einjahrige Masterstudien@gnge konnen davon

abweichende Regelungen im facherspezifischen Anhang festgelegt w&&én. Auf begriindeten
Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten kann ausnahmsweise Q Nachfrist von bis zu
vier Wochen gewahrt werden. Verzogert sich die Bearbeitung idnerhalb der Nachfrist durch
Erkrankung des Kandidaten beziehungsweise der Kandidatjr,¥arn nach Vorlage eines
Attestes eine weitere Nachfrist von bis zu zwei Woch.erévéhrt werden.

(5) Das Thema der Masterarbeit kann bis vier Woche Ausgabe des Themas
zurlickgegeben werden. Von dieser Moglichket nur einmal Gebrauch gemacht werden.

o4

(6) Die Kandidatinnen und Kandidaten solle IQJ'ﬁer Masterarbeit nachweisen, dass sie vertiefte
Sach- und Methodenkenntnisse im Fac orben haben, imstande sind, eine Fragestellung
des Fachs selbststandig nach wiss é}aftlichen Methoden zu bearbeiten und die Ergebnisse
sachgerecht darzustellen. Das Themd& muss nach Inhalt und Umfang so begrenzt sein, dass es
bei angemessener Betreuung iqnerhalb der vorgesehenen Frist behandelt werden kann.

Q>

(7) Die Masterarbeit kann w, &eise in deutscher oder englischer Sprache abgefasst werden. Im
Masterstudiengang istik muss sie in deutscher Sprache abgefasst werden. In
englischsprachige sterstudiengdngen wird sie in englischer Sprache abgefasst. Weitere
Ausnahmené%n&%ie oder der Vorsitzende des Priifungsausschusses oder deren oder dessen
Stellvertretyig>auf Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten und nach Anhorung der
Betreuerigder des Betreuers gestatten.

(8) Dije terarbeit kann auch in Form einer Gruppenarbeit zugelassen werden, wenn der als
%vfungsleistung zu bewertende Beitrag der einzelnen Kandidatinnen und Kandidaten
\\Qdufgrund der Angabe von Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien, die
&7 eine eindeutige Abgrenzung ermdglichen, deutlich unterscheidbar und bewertbar ist und die

A :
S& Anforderungen nach Absatz 6 erfiillt.

Qo (9) Der Masterarbeit ist eine Versicherung der Kandidatin oder des Kandidaten beizufiigen, dass

\ sie oder er die Arbeit — bei einer Gruppenarbeit den entsprechend gekennzeichneten Anteil
an der Arbeit — selbststandig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen
benutzt hat. Die Stellen der Arbeit, die anderen Werken dem Wortlaut oder dem Sinn nach
entnommen sind, miissen in jedem Fall unter Angabe der Quelle als Entlehnung kenntlich
gemacht werden. Die Versicherung selbststandiger Abfassung ist auch fiir gelieferte
Zeichnungen, Skizzen oder graphische Darstellungen abzugeben.
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(10) Der Umfang der Masterarbeit, beziehungsweise bei Gruppenarbeiten der einzelnen Beitrage

zur Abschlussarbeit, muss 18.000 bis 30.000 Woérter (circa 60 bis 100 Seiten) betragen.
Falls im facherspezifischen Anhang der Umfang in Zeichen statt in Wortern angegeben ist,
gilt diese Angabe. Enthélt die Masterarbeit unter anderem auch experimentelle oder
gestalterische Leistungen, verringert sich der Textumfang entsprechend um 10 Seiten.

§ 17 Annahme und Bewertung der Masterarbeit

(1)

(3)

mit Ablauf der Bearbeitungsfrist, abzuliefern. Die Ablieferung erfolgt durch das Hochladbé«
des PDF-Dokuments im elektronischen Campus-Management-System der Helnrlch
Universitdt Disseldorf. Das Datum der Abgabe wird von der Studierenden- und %‘b
Prifungsverwaltung aktenkundig gemacht. Wird die Masterarbeit nicht frlstge

abgegeben, gilt sie als mit "nicht ausreichend" (5,0) bewertet. Auf Verlang Qer oder des
Vorsitzenden des Priifungsausschusses reicht die Kandidatin oder der at fristgerecht
zusatzlich zwei gebundene Exemplare der Arbeit bei der Erstpr[iferin,gﬁer dem Erstpriifer
ein. b@

Die Masterarbeit wird von zwei Priiferinnen oder Priifern bez gsweise einer Priiferin
und einem Priifer gemafd § 26 Absatz 2 bis 4 unabhéngyeinander begutachtet und nach
Mafigabe des § 19 Absatz 1 bewertet. Die Priiferinnen &r Priifer werden von der oder dem
Vorsitzenden des Priifungsausschusses oder deren dessen Stellvertretung bestellt.
Erstgutachterin oder Erstgutachter ist die Betr oder der Betreuer der Arbeit. Die
Zweitgutachterin oder der Zweitgutachter z 'ﬁf‘bei Ubereinstimmung das Erstgutachten
gegen oder erstellt bei abweichender Beuctilling ein zusitzliches Gutachten. Auf Verlangen
des oder der Vorsitzenden des Priifun ,{sausschusses ist auch vom Zweitgutachter
beziehungsweise der Zweitgutach@
Endnote ergibt sich nach § 194@a z2

ein ausfuhrliches Gutachten einzureichen. Die

Die Bewertung der Maste@t ist der Kandidatin oder dem Kandidaten nach spatestens
acht Wochen mitzuteil

&
§ 18 Abmeldung, Veésﬁmnis, Ricktritt, Tauschung, Ordnungsverstof3

(1)

(2)

-
O%SQ

&

Von einer priifung in Form einer Klausur oder miindlichen Priifung kann sich die
Kandidatj er der Kandidat bis spétestens eine Woche vor dem jeweiligen Priifungstermin

abmg{dﬁ

die Kandidatin oder der Kandidat nach dieser Frist von der Priifung zuruicktritt, nicht
&um Prifungstermin erscheint, nach Beginn der Priifung zuriicktritt oder eine schriftliche

. é Priifungsleistung nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbringt, miissen

triftige Griinde geltend gemacht werden. Sonst gilt die Priifungsleistung als mit "nicht
ausreichend" (5,0) bewertet. Als triftige Griinde gelten insbesondere Krankheit,
Mutterschutz, Kinderbetreuung im Rahmen der Elternzeit und die notwendige Pflege naher
Angehoriger. Krankheiten wahrend einer Prifung sind unverziiglich den Priifenden und dem
Priifungsausschuss anzuzeigen.
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Die Masterarbeit ist in elektronischer Form (PDF-Dokument) fristgemaf3, das heif3t spétestep§%
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(3)

(6)

Die im Fall von Absatz 2 geltend gemachten Griinde miissen dem Priifungsausschuss
unverziiglich in Textform angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit muss ein
arztliches Attest vorgelegt werden. Wenn die Griinde anerkannt werden, wird dies schriftlich
mitgeteilt und ein neuer Termin festgesetzt. Die bereits vorliegenden Prifungsergebnisse
sind in diesem Fall anzurechnen.

Arztliche Atteste sind per Email {iber die Studierenden- und Priifungsverwaltung an den ‘,&&

Priifungsausschuss zu richten. Das Verfahren ist auf der Internetseite der HHU S
X9

bekanntgegeben. .

\\i"bf
Versuchen Kandidatinnen oder Kandidaten, das Ergebnis einer Priifungsleistung durchady
Tauschung, zum Beispiel Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel, zu beeinflussen it die
betreffende Priifungsleistung als mit "nicht ausreichend" (5,0) bewertet. Der Einsa
generativer Kiinstlicher Intelligenz im Rahmen von Prasenzpriifungen ist u és\sig. Als
Téduschungsversuch gelten auch nicht als Solche gekennzeichnete Zitat ’§’
Wer als Kandidatin oder Kandidat den ordnungsgemafien Ablauf der
den jeweiligen Priifenden oder Aufsichtfiihrenden nach Abmahn
Priifungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die.betreffende
Priifungsleistung als mit "nicht ausreichend" (5,0) bewertet. eIQOdinde fur den Ausschluss
sind aktenkundig zu machen. Wer von der weiteren Erbr g einer Prifungsleistung
ausgeschlossen wird, kann verlangen, dass diese Ents ung vom Priifungsausschuss
uberprift wird. Dies gilt entsprechend bei der Fest%g}ung einer Tduschung im Sinne von

Satz 1. \o%

Belastende Entscheidungen des Prijfun%§‘xq§z usses sind unverziiglich schriftlich
mitzuteilen und zu begriinden. Vor der Emtscheidung ist der Kandidatin oder dem
Kandidaten Gelegenheit zum rechb& Gehor zu geben.

usohternetquellen.

ung stort, kann von
n der Fortsetzung der

§ 19 Bewertung der Prufungslea@ungen und Gesamtnote

(1)

Fur die Bewertung der b ﬁ@éten Prifungsleistungen sind folgende Noten zu verwenden:

1 =sehr gut@eme hervorragende Leistung);

2= %“@ fuir eine Leistung, die erheblich tiber den durchschnittlichen
Anf&ungen liegt);

befriedigend (fur eine Leistung, die den durchschnittlichen Anforderungen

’\Entspricht);

\\QJ 4 = ausreichend (fir eine Leistung, die trotz ihrer Mdngel noch den Anforderungen

genligt);

5 = nicht ausreichend (fiir eine Leistung, die wegen erheblicher Médngel den
Anforderungen nicht mehr geniigt).

Durch Erniedrigen oder Erhéhen der einzelnen Noten um 0,3 kénnen zur differenzierten
Bewertung Zwischenwerte gebildet werden; die Noten 0,7; 4,3; 4,7 und 5,3 sind dabei
ausgeschlossen.
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(2) Eine benotete Priifung ist bestanden, wenn die Note mindestens "ausreichend" (bis 4,0) ist.
Eine unbenotete Priifung ist bestanden, wenn die in der Modulbeschreibung festgelegten
Anforderungen erfiillt sind.

(3) Die der Masterarbeit ergibt sich wie folgt. Wenn die Noten beider Gutachten mindestens
"ausreichend" (4,0) sind und nicht mehr als 2,0 auseinander liegen, errechnet sich die
Endnote als der Durchschnitt der beiden Noten. Wenn beide Noten "nicht ausreichend" (5,0)
sind, ist die Endnote "nicht ausreichend" (5,0). Wenn eine der beiden Noten "nicht
ausreichend" (5,0) und die andere mindestens "ausreichend" (4,0) ist oder wenn die Noten-¢ N
der beiden Gutachten mehr als 2,0 auseinander liegen, bestellt die oder der Vorsitzendex’ex’
Prifungsausschusses beziehungsweise ihre oder seine Stellvertretung eine dritte G %rin

oder einen dritten Gutachter. Die Endnote errechnet sich dann als der Durchschnie @&

beiden besseren Noten, falls sie mindestens "ausreichend" (4,0) sind. Alle Dezi@lstellen
aufier der ersten werden ohne Rundung gestrichen. Sind zwei der drei Not%@hicht

ausreichend" (5,0), ist die Endnote "nicht ausreichend" (5,0). Q\)Q

(4) In Modulen mit genau einer benoteten Priifung entspricht die M()&P»&te der Priifungsnote.
In Modulen mit mehr als einer benoteten Priifung errechnet und wPriifungen mit mehr als
einer Bewertung (Falle von § 65 Abs. 2 HG) sich die Modulno(s,s;os dem arithmetischen
Mittel aller benoteten Priifungen des Moduls und es wer lle Dezimalstellen aufer der
ersten ohne Rundung gestrichen. .\QJ

(5) Die Gesamtnote der Masterpriifung errechnet sicé& gewichtetes arithmetisches Mittel aus
den Modulnoten und der Masterarbeit. Alle D\%alstellen aufder der ersten werden ohne
Rundung gestrichen. Die Masterarbeit wi c@&ch Mafigabe des ficherspezifischen Anhangs
dreifach oder vierfach gewichtet. Die GeWichtung der Modulnoten ist im facherspezifischen
Anhang angegeben. (%)

(6) Im Masterpriifungszeugnis undN@uf den Leistungsiibersichten werden alle Noten (auch ggf.
die von Modulen und Bereic sowie die Gesamtnote angegeben. Alle Dezimalstellen aufder
der ersten werden ohne dung gestrichen.

Die Endnote lautet @bei einem Wert:

bis S 1,5: sehr gut
von g\, ,6 bis 2,5: gut

&m&’ 2,6 bis 3,5: befriedigend

& 3,6 bis 4,0: ausreichend
(7) '%rliegen einer ausreichend grofien Datenbasis werden die Noten zusatzlich als ECTS-
\\@Ioten ausgewiesen.

.WBestehen, Nichtbestehen und Wiederholung von Priifungen

é\/ (1) Die Masterpriifung ist bestanden und das Studium abgeschlossen, wenn

XQ e die Masterarbeit bestanden ist,

e alle notwendigen Modulpriifungen bestanden sind,

e alle notwendigen Studienleistungen vorliegen,

e der Nachweis des Besuchs von gegebenenfalls vorgesehenen Praktika vorliegt,

e insgesamt 120 beziehungsweise bei einjdhrigen Studiengdngen 60 ECTS-Leistungspunkte
erreicht worden sind.
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(2) Prifungen werden bescheinigt.
(3) Eine bestandene Priifung kann nicht wiederholt werden.

(4) Ist eine Priifung nicht bestanden, oder gilt sie im Sinne von § 18 Absatz 2 oder 4
beziehungsweise § 17 Absatz 1 als nicht bestanden, erteilt die oder der Vorsitzende des

Priifungsausschusses beziehungsweise ihre oder seine Stellvertretung der Kandidatin oder X,
dem Kandidaten hieriiber einen schriftlichen Bescheid, der auch dartiber Auskunft gibt, ob D
die Priifung wiederholt werden kann. Der Bescheid liber die nicht bestandene Priifung ist rpit&%
einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. §®

(5) Eine nicht bestandene Modulpriifung, beziehungsweise eine mit weniger als "ausrei%én "
bewertete Priifungsleistung als Teil der Gruppenarbeit, kann zweimal wiederholt% en.

(6) Eine mit weniger als "ausreichend" bewertete Masterarbeit, beziehungswei @&iner
Gruppenarbeit ein mit weniger als "ausreichend" bewerteter individuellgrJ &l einer
Masterarbeit, kdnnen jeweils einmal wiederholt werden. Bei einer Wi molung der
Masterarbeit ist eine Riickgabe des Themas nach {16 Absatz 5 je@nur zulassig, wenn bei
der Anfertigung der ersten Masterarbeit nicht von dieser MoglighReit Gebrauch gemacht

wurde. QQ

(7) Die Wiederholungspriifung soll innerhalb eines Jahres@Abschluss der nicht bestandenen
Priifung abgeschlossen sein. Yy\
C

(8) Priifungsleistungen in Wiederholungsprufung‘ﬁmi deren endgiiltigem Nichtbestehen keine
Ausgleichsmoglichkeit vorgesehen ist, sind zwei Priiferinnen oder Priifern gemaf} § 26
Absatz 2 bis 4 zu begutachten und zu erten, von denen im Fall einer miindlichen Priifung
eine beziehungsweise einer zugleichés Protokoll fiihrt. Die Note ergibt sich aus dem
arithmetischen Mittel der Einzelbe@eft
Mittels werden alle Dezimalst aufler der ersten ohne Rundung gestrichen.

ungen. Nach der Berechnung des arithmetischen

(9) Die Masterpriifung ist end&g nicht bestanden, wenn

e die Masterarbeit nj estanden ist und nicht mehr wiederholt werden darf,
e cine verpﬂicthB Modulpriifung nicht bestanden ist und nicht mehr wiederholt werden

darf oder S
e eine Mo&rufung in einem Wabhlpflichtbereich nicht bestanden ist, nicht mehr
wied$&> t werden darf und es nicht moglich ist, die notwendige Bestehensgrenze des
Wighipflichtbereiches durch alternative Modulprifungen zu erreichen.
(10) @%dgultige Nichtbestehen der Masterpriifung wird bescheinigt. Der Bescheid iiber die
\\QenngItig nicht bestandene Masterpriifung ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.

.&&Ungultigkeit der Masterprifung

é (1) Hat die Kandidatin oder der Kandidat bei einer Priifung getduscht und wird diese Tatsache
XQ erst nach der Aushandigung des Zeugnisses bekannt, kann der Priifungsausschuss
nachtréglich die Noten fiir diejenigen Priifungsleistungen, bei deren Erbringung die
Kandidatin oder der Kandidat getduscht hat, entsprechend berichtigen und die Priifung ganz
oder teilweise fiir nicht bestanden erklaren.

17



(2) Waren die Voraussetzungen fiir die Zulassung zu einer Priifung nicht erfiillt, ohne dass die
Kandidatin oder der Kandidat hiertiber tauschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach
Aushéndigung des Zeugnisses bekannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen der Priifung
geheilt. Hat die Kandidatin oder der Kandidat die Zulassung vorsatzlich zu Unrecht erwirkt,
entscheidet der Priifungsausschuss unter Beachtung des Verwaltungsverfahrensgesetzes fiir
das Land Nordrhein-Westfalen tiber die Rechtsfolgen. X,

(3) Der Kandidatin oder dem Kandidaten ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur AuRerung %&{b

zu geben. o

N
(4) Das unrichtige Priifungszeugnis wird eingezogen; gegebenenfalls wird ein neues ertgi tﬁr}ﬁe
Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fUanaP%rba dem
Datum des Priifungszeugnisses ausgeschlossen. Q
§ 22 Masterzeugnis und Masterurkunde 6@
(1) Sobald eine Kandidatin oder ein Kandidat alle Abschlusspriifungen bédnden, alle
Studienleistungen erbracht und 120 ECTS-Leistungspunkte, bei efj#firigen Studiengéangen
60 ECTS-Leistungspunkte, erworben hat, stellt sie oder er bei @rOStudierenden- und
Prifungsverwaltung den Antrag auf Ausstellung des Ma te@&gnisses und der
Masterurkunde. Dazu sind alle Nachweise gemaf § 20 tz 1 vorzulegen.

(2) Das Masterzeugnis ist unverziiglich, moglichst inn m von vier Wochen, auszustellen und
enthalt die Noten der Priifungen, das Thema %e Note der Masterarbeit sowie die
Gesamtnote. Die Noten werden in Ziffern gep@mt. Neben dem Zeugnis wird ein Diploma
Supplement ausgehandigt, das eine aIIg@@he Beschreibung des Studiengangs enthilt,
sowie ein Transcript of Records, in degn die Module und zugeordneten Lehrveranstaltungen
aufgefihrt sind, in denen Prifung er Studienleistungen erbracht worden sind. Fiir das
Diploma Supplement ist grundsgtzlich die aktuelle Fassung zu verwenden. Das Zeugnis wird
von der Studierenden- und Pnbfﬁangsverwaltung im Auftrag der oder des Vorsitzenden des
Prifungsausschusses be i&ngsweise ihrer oder seiner Stellvertretung unterzeichnet. Es
tragt das Ausstellung@n sowie das Datum des Tages, an dem die letzte Studien- oder
Priifungsleistung @acht worden ist.

(3) Zusatzlich &%ugnis wird der Kandidatin oder dem Kandidaten eine Masterurkunde mit
dem Datu s Zeugnisses ausgehandigt. Darin wird die Verleihung des akademischen
ster of Arts", abgekiirzt "M.A." beurkundet.

N
(4) I@asterurkunde wird von der Dekanin oder dem Dekan der Philosophischen Fakultat
\an erzeichnet und mit dem Siegel der Heinrich-Heine-Universitat Diisseldorf versehen.

%‘}3) astergrad

)
& Ist die Masterpriifung bestanden, verleiht die Philosophische Fakultdt den akademischen Grad
XQ eines ,Master of Arts“, abgekiirzt ,M.A.%

§ 24 Aberkennung des Mastergrades
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Die Aberkennung des Mastergrades kann erfolgen, wenn sich nachtréaglich herausstellt, dass er
durch Tduschung erworben ist oder wenn wesentliche Voraussetzungen fiir die Verleihung
irrtiimlich als gegeben angesehen worden sind. § 22 gilt entsprechend. Zustindig fir die
Entscheidung ist der Priifungsausschuss.
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4. Zustandige Stellen im Priiffungswesen

§ 25 Prufungsausschisse

(1) Fir die Organisation der durch diese Priifungsordnung zugewiesenen Aufgaben bildet die
Philosophische Fakultét einen Priifungsausschuss. Der Priifungsausschuss besteht aus der
oder dem Vorsitzenden, zwei stellvertretenden Vorsitzenden und fiinf weiteren Mitgliedern. N
Die oder der Vorsitzende und deren oder dessen Stellvertretungen und ein weiteres Mitglie.d&%
werden aus der Gruppe der Professorinnen und Professoren (die daher insgesamt durch,vig
Mitglieder vertreten ist), zwei Mitglieder werden aus der Gruppe der wissenschaftlichelg\
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und zwei Mitglieder werden aus der Gruppe der \&'
Studierenden gewahlt. Fiir alle Mitglieder wird eine Stellvertreterin oder ein Stel ?eter
gewahlt. Die Amtszeit der studentischen Mitglieder betragt ein Jahr, die de Wen vier
Jahre. Wiederwahl ist zuléssig g

(2) Der Priifungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prigfangsordnung
eingehalten werden, legt die Einzelheiten des Prijfungsverfahrené@ sorgt fur die
ordnungsgeméafe Durchfiihrung der Priifungen und entscheide§yin Zweifelsfallen tber die
Auslegung der Priifungsordnung. Er ist insbesondere zusté@

Widerspriiche gegen in Priifungsverfahren getroffene Er:év eidungen. Alle Regelfille
erledigt die oder der Vorsitzende des Prufungsaussdéegés oder deren oder dessen
Stellvertretung. Dies gilt nicht fiir Entscheidungen.b¥r Widerspriiche. Mindestens einmal
jahrlich gibt der Priiffungsausschuss dem Faku[pafsrat einen Bericht lGber die Entwicklung der
Priifungen und Studienzeiten und die Vertejfyfrg der Fachnoten und unterbreitet
gegebenenfalls Vorschlage zur Reform asterprifungsordnung.

r die Entscheidung liber

(3) Der Priifungsausschuss ist beschlu&&ig, wenn neben der oder dem Vorsitzenden oder ihrer

€i weiteren Professorinnen oder Professoren mindestens
zwei weitere stimmberechti itglieder anwesend sind. Er beschliefdt mit einfacher
Mehrheit. Bei Stimmengleighheit entscheidet die Stimme der oder des Vorsitzenden.
Entscheidungen konnegtatcht gegen die Mehrheit der Professorinnen und Professoren
getroffen werden. tudentischen Mitglieder des Priifungsausschusses wirken bei
padagogisch-wi schaftlichen Entscheidungen, insbesondere bei der Beurteilung,
Anerkennu er Anrechnung von Studien- und Priifungsleistungen und der Festlegung von
Prifungsasfgaben, nicht mit.

oder seiner Stellvertretung un

(4) Die ANiglieder des Priifungsausschusses haben das Recht, an Priifungen teilzunehmen.

(i@l Sitzungen des Priifungsausschusses sind nicht 6ffentlich. Die Mitglieder des
. é rifungsausschusses unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im 6ffentlichen
. AN Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden zur Verschwiegenheit

QQ zu verpflichten.
&

(6) Die Priifungsausschussvorsitzenden stellen die Priifungsunfahigkeit fest.

§ 26 Priiferinnen und Priifer, Beisitzerinnen und Beisitzer
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(1) Priferinnen und Priifer sind in ihrer Priifungstdtigkeit unabhangig von Weisungen. Sie und
gegebenenfalls die Beisitzerinnen und Beisitzer unterliegen der Amtsverschwiegenheit.
Sofern sie nicht im 6ffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende oder den
Vorsitzenden des Priifungsausschusses zur Verschwiegenheit zu verpflichten.

(2) Fur die Bestellung von Priiferinnen und Prifern und fiir ihren Einsatz bei Modulpriifungen ist
der Priifungsausschuss zustandig. Die in Veranstaltungen, in denen Priifungen vorgesehen
sind, lehrenden Personen sind Priiferinnen und Priifer gemaf § 65 Absatz 1 HG, ohne dass es
der ausdriicklichen Bestellung bedarf. Fiir Abschlussarbeiten erfolgt die Bestellung der (g\
Gutachtenden aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer sowie au
Kreis der Personen gemaf3 § 65 Absatz 1 HG durch den Priifungsausschuss. (S&.,

&

(3) Fiir die Masterarbeit konnen die Kandidatinnen und Kandidaten eine Priiferin o e%einen
Priifer vorschlagen. Auf die Vorschlage soll nach Méglichkeit Riicksicht gengighien werden.
Eine der Priiferinnen oder einer der Priifer fiir die Masterarbeit muss ays déai Kreis der in
dem Studiengang hauptamtlich lehrenden Professorinnen und Profes
Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren, aufierplanmafiigen g@ sorinnen und
Professoren, Honorarprofessorinnen und -professoren, PrivatdozeMinnen und -dozenten sein,

in dem die Masterarbeit geschrieben wird. Q

(4) Auf begriindeten Antrag kénnen gemaf? § 65 Absatz ] @uch andere als die in Absatz 2
und 3 genannten Personen zu Priiferinnen oder Pri estellt werden.

(5) Beisitzerinnen oder Beisitzer von miindlichen A@Iussprufungen miissen ihre Sachkenntnis
durch Bestehen einer entsprechenden oder vgf%leichbaren Priifung nachgewiesen haben.
Sofern sie nicht im dffentlichen Dienst&@l%’n, sind sie zur Verschwiegenheit zu verpflichten.

(6) Fir die Masterpriifung bestellt di ®$der Vorsitzende des Priifungsausschusses oder deren
oder dessen Stellvertretung di ﬁ
Priifungsberechtigte konnen ﬁihrem Ausscheiden aus der Heinrich-Heine-Universitat
noch innerhalb von zwei | n zu Priiferinnen und Priifern bestellt werden. Auf Antrag kann
diese Frist in besonde@é’éllen verlangert werden.

rinnen und Priifer, Beisitzerinnen und Beisitzer.

§ 27 Verlangerung v@%rﬂfungsfristen
>

Auf Antrag der idatin oder des Kandidaten hat der Priifungsausschuss dariiber zu

entscheiden, inzelne Prifungsleistungen gemafd § 15 Absatz 10 oder § 16 Absatz 4 nach

Ablauf vo hener Fristen innerhalb einer festzusetzenden Nachfrist abgelegt werden kénnen.
In de rag sind die Griinde darzulegen und glaubhaft zu machen.
§ Z&QChteilsausgleich
.NQJ
.{\)

x*‘é&
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(1) Macht die Kandidatin beziehungsweise der Kandidat durch drztliches Zeugnis glaubhaft,
dass sie beziehungsweise er wegen langer andauernder Krankheit oder standiger seelischer
oder korperlicher Behinderung nicht in der Lage ist, die Priifungsleistung ganz oder teilweise
in der vorgeschriebenen Form abzulegen, ist ihr beziehungsweise ihm durch den
Prifungsausschuss im Sinne des Nachteilsausgleiches zu ermoglichen, gleichwertige
Priifungsleistungen in einer anderen Form zu erbringen. Vor Entscheidungen des
Prifungsausschusses kann die oder der Beauftragte fiir Studierende mit Behinderung oder &
chronischer Erkrankung auf Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten um ein Votum é’
gebeten werden. Der Antrag auf Nachteilsausgleich ist vor Anmeldung zur Priifung zu \\ib
stellen. S

(2) Entsprechendes gilt fiir Studienleistungen. be

(3) Der Antrag auf Nachteilsausgleich ist per Email tiber die Studierenden- un(BQJQ
Priifungsverwaltung an den Priifungsausschuss zu richten. \Q

§ 29 Anerkennung von Studien- und Prifungsleistungen, Eib@dcfung in hohere
Fachsemester

(1) Studienzeiten in denselben Studiengdngen an anderen wi %haftlichen Hochschulen im
Geltungsbereich des Grundgesetzes und dabei erbrach udienleistungen werden von Amts

wegen angerechnet. \{,\
C

(2) Anerkennungen von Studienzeiten und Studieﬁ@%ungen erfolgen grundsatzlich nur im
Rahmen des Curriculums fiir den eingesch%@%en Studiengang.

(3) Studienzeiten in anderen Studiengdngen oder an anderen als wissenschaftlichen
Hochschulen im Geltungsbereich ded&Fundgesetzes sowie dabei erbrachte
Studienleistungen werden von@ wegen angerechnet, sofern hinsichtlich der erworbenen
Kompetenzen kein wesentlic‘l&&; nterschied zu den Leistungen besteht, die ersetzt werden
(das heifdt Gleichwertigke@esteht). Studienzeiten sowie Studien- und Prifungsleistungen,
die an Hochschulen in ten erbracht wurden, die dem Ubereinkommen (iber die
Anerkennung von ifikationen im Hochschulbereich in der Europdischen Region vom
11.04.1997 - 1? annte Lissabonner Anrechnungskonvention — beigetreten sind, werden
auf Antrag e
Unterschiedbzu den Leistungen besteht, die ersetzt werden (das heifdt Gleichwertigkeit
best h&Studien- und Priifungsleistungen, die an Hochschulen weiterer Staaten erbracht

e\i, werden auf Antrag angerechnet, sofern hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen
kéin wesentlicher Unterschied zu den Leistungen besteht, die ersetzt werden (das heif3t

\\ leichwertigkeit besteht). Soweit die Gleichwertigkeit nicht aufgrund der bescheinigten

. 'x@ ECTS-Leistungspunkte nach dem ECTS-System festgestellt werden kann, sind fiir die

g&(\) Gleichwertigkeit von Studienzeiten und Studienleistungen an auslandischen Hochschulen die

Q) von der Kultusministerkonferenz und der Hochschulrektorenkonferenz gebilligten

\,Q Aquivalenzvereinbarungen mafgebend. Im Ubrigen kann bei Zweifeln an der
Gleichwertigkeit die Zentralstelle fiir auslandisches Bildungswesen gehort werden.

chnet, sofern hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen kein wesentlicher
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(4) Bescheinigungen lber einzelne Priifungsleistungen, die die Kandidatin oder der Kandidat an
wissenschaftlichen Hochschulen im Geltungsbereich des Grundgesetzes in demselben
Studiengang bestanden hat, werden von Amts wegen angerechnet. Bescheinigungen tber
einzelne Priifungsleistungen in anderen Studiengédngen oder an anderen als
wissenschaftlichen Hochschulen im Geltungsbereich des Hochschulrahmengesetzes werden
von Amts wegen angerechnet, soweit die Gleichwertigkeit festgestellt wird.

&

(5) In staatlich anerkannten Fernstudien oder in vom Land Nordrhein-Westfalen in
Zusammenarbeit mit den anderen Landern und dem Bund entwickelten Fernstudieneinheitéé\
erworbene Leistungsnachweise werden, soweit sie gleichwertig sind, als Studien- oder \E\'

Prifungsleistungen von Amts wegen angerechnet. Bei der Feststellung der Gleichw eit
sind gemeinsame Beschliisse der Kultusministerkonferenz und der Q
Hochschulrektorenkonferenz zu beachten. Q

Q

(6) Studienbewerberinnen und Studienbewerbern, die aufgrund einer Eins$ sprifung
gemafd § 49 Absatz 12 HG berechtigt sind, das Studium in einem hohegeh Fachsemester
aufzunehmen, werden die in der Einstufungspriifung nachgewiesepgp’Kenntnisse und
Fahigkeiten als Studienleistungen, nicht aber als Priifungsleistu angerechnet. Die
Feststellungen im Zeugnis tber die Einstufungspriifung sind(gﬁen Prifungsausschuss
bindend.

(7) Sollte bereits an der Heinrich-Heine-Universitat Di rf eine Prifung in einem zur
Anrechnung beantragten Modul abgelegt worder‘éi’n, ist eine Anerkennung einer
andernorts absolvierten Studien- oder Priifun stung fiir dieses Modul ausgeschlossen.

(8) Zustandig fiir die Anrechnungen nach A&gﬁ 1 bis 5 ist der Priifungsausschuss. Vor
Feststellungen iiber die GIeichwerting't sind die zustandigen Fachvertreterinnen und
Fachvertreter zu horen. b‘?

(9) Konnen gleichwertige, auf3er %es Hochschulbereichs erworbene Kompetenzen und
Fahigkeiten nachgewiese den, so kdnnen diese bis zu maximal der Hilfte der
vorgesehenen ECTS-Lej§tungspunkte fiir den Master-Studiengang angerechnet werden. Der
PrUfungsausschuss@cheidet in diesem Fall tiber die Gleichwertigkeitsprifung.

§ 30 Studiengan%@?ntwortliche

Fur die fachs ﬁ'ischen Aufgaben der Studien- und Priifungsorganisation werden vom
Prifungsasschuss fiir je einen Studiengang je eine Studiengangverantwortliche oder ein
Studi@gverantwortlicher sowie je ein Stellvertreter oder eine Stellvertreterin bestellt. Die
bﬁ‘@llt n Personen sollen unbefristet beschaftigt sein.

_&e& insicht in die Prifungsakten

)

% Studierende kénnen nach vorheriger Terminabsprache bei der Studierenden- und

XQ Prifungsverwaltung Einsicht in ihre Priifungsakten nehmen. Fotografien diirfen von den

Studierenden angefertigt werden.

§ 32 Studienberatung
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(1) Die Hochschule berit ihre Studierenden sowie Studieninteressentinnen und
Studieninteressenten, Studienbewerberinnen und Studienbewerber in allen Fragen des
Studiums. Die Fachstudienberatung wird von den jeweiligen Studiengangverantwortlichen
organisiert.

(2) ECTS-Statistiken werden durch die Studierenden- und Priifungsverwaltung zur Adressierung
von Studierenden mit spezifischen Beratungsbedarfen genutzt, um diese Gruppe auf {b
entsprechende Angebote aufmerksam zu machen. %ﬂ

. \*3’
5. Schlussbestimmungen

y , Qb«
§ 33 Inkrafttreten und Veroffentlichung

Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veroffentlichung in den Amtlichen Bek%g)machungen
der Heinrich-Heine-Universitat Disseldorf in Kraft. &

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultatsrats der Phllosoplﬂ@en Fakultdt vom

10.7.2025. QO
>
¥
Dusseldorf, den XX.XX.2025 \Q%Q
,{b’
4@
&
der Heinrich-Heine-Universitat 6®
&
Q>
I\
&
&
Anja Steinbeck Q{b
(Univ.- Prof&%r
@Q
&
NS
&
x@

Die Rektorin

Disseldorf
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Facherspezifischer Anhang

Zweijahrige Studiengdnge

e Comparative Studies in English and American Language, Literature and Culture

e Germanistik. Sprache — Literatur — Kultur

e Geschichte

e Jiddische Kultur, Sprache und Literatur

e Jidische Studien

e Linguistics

e Kunstgeschichte

e Modernes Japan

e Politische Kommunikation

e Philosophie

&>

e Romanistik: Kulturkontakte und Kommunlkatloﬁso%

e Politische Soziologie - Politische TellhabArémokratlschen Gesellschaften

Einjahrige Studiengange

&>

e Kultur-und sozialwissenschaftlﬁ@Japanforschung

C
&
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	(1) In allen Lehrveranstaltungen sind Studienleistungen obligatorisch. Studienleistungen im Sinne dieser Prüfungsordnung werden durch die aktive Teilnahme an Lehrveranstaltungen erbracht. Studienleistungen sind auf die in der Modulbeschreibung defini...
	(2) Die konkreten Anforderungen für Studienleistungen sind in der Veranstaltungsankündigung im elektronischen Campus Management System der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf spätestens zu Beginn der Belegfrist für Studierende bekannt zu geben.
	(3) Mit der Anmeldung zu Lehrveranstaltungen und Studienleistungen legen die Studierenden eine verbindliche Modul- bzw. Bereichszuordnung in ihrem Studiengang fest. Eine nachträgliche Umbuchung ist nicht möglich. Die Verbindlichkeit gilt unabhängig da...
	(4) Ist ein Modul oder Bereich des Studiums erfolgreich abgeschlossen, können dort keine weiteren Lehrveranstaltungen oder Studienleistungen mehr angemeldet werden.
	(5) Für die Nutzung von E-Learning-Angeboten gelten analoge Regeln.

	§ 8 Anwesenheitspflicht
	Eine Pflicht zur Anwesenheit in Lehrveranstaltungen kann in allen Modulen oder Modulteilen vorgeschrieben werden, in denen die regelmäßige Anwesenheit und die aktive Teilnahme für das Erreichen des Lernziels erforderlich ist. Generell gilt dies für Ex...

	§ 9 Aufgaben der Betreuung von Studierenden des Bachelorstudiengangs
	Mit dem Studium des Masterstudiengangs ist in einigen Masterstudiengängen die Verpflichtung verbunden, Tutorien zu dem jeweils fachlich einschlägigen Bachelorstudiengang beziehungsweise je nach Bedarf andere Betreuungsleistungen (Mentorentätigkeit, St...

	§ 10 Obligatorisches Berufsfeldpraktikum
	(1) In einigen Studiengängen ist ein obligatorisches Berufsfeldpraktikum zu absolvieren, das von vier Wochen bis zu drei Monaten dauern kann. Das Berufsfeldpraktikum kann auch in Abschnitten absolviert werden. Einschlägige Berufstätigkeiten und Praxis...
	(2) Das Berufsfeldpraktikum gibt einen Einblick in einschlägige Berufsfelder und die Berufspraxis und ermöglicht eine Erprobung von Fachkenntnissen in der Praxis. Auf diese Weise sollen den Studierenden konkrete berufsqualifizierende Fähigkeiten und H...
	(3) Die Beratung bei der Vermittlung von Praktikumsplätzen und die fachliche Betreuung während des Praktikums werden durch die Studiengangbeauftragte beziehungsweise den Studiengangbeauftragten des jeweiligen Studiengangs koordiniert.
	(4) Das Berufsfeldpraktikum wird mit einem Praktikumsbericht abgeschlossen.
	(5) Näheres regeln die Praktikumsordnungen der einzelnen Studiengänge.


	3. Prüfungen
	§ 11 Umfang und Art der Masterprüfung
	Die Masterprüfung besteht aus studienbegleitenden Prüfungen. Diese sind die Masterarbeit und nach Maßgabe des fächerspezifischen Anhangs die dort genannten Modulprüfungen.

	§ 12 Modulprüfungen und Prüfungsfristen
	(1) Modulprüfungen beziehen sich auf die in der jeweiligen Modulbeschreibung vorgegebenen Kompetenzziele des Moduls unter exemplarischer Bezugnahme auf eine oder mehrere Lehrveranstaltungen beziehungsweise Themenschwerpunkte des Moduls. Eine nachträgl...
	(2) Werden Modulprüfungen im Kontext von Lehrveranstaltungen nach § 12 Absatz 1 abgelegt, steht den Studierenden die Wahl der Lehrveranstaltung beziehungsweise Lehrveranstaltungen unter Berücksichtigung der Bestimmungen des fächerspezifischen Anhangs ...
	(3) Grundsätzlich ist jedem Modul genau eine Modulprüfung zugeordnet. In begründeten Ausnahmefällen können einem Modul auch mehrere Modulprüfungen zugordnet werden. Näheres regelt der jeweilige fächerspezifische Anhang.
	(4) Zu jeder einzelnen Modulprüfung ist eine gesonderte Meldung erforderlich. Zur Prüfung wird nur zugelassen, wer die Zulassungsvoraussetzungen gemäß § 13 erfüllt. Die Meldetermine werden im elektronischen Campus Management System und in der jeweilig...
	(5) Modulprüfungen erfolgen als Klausur, auch in elektronischer Form, in Form einer mündlichen Prüfung, Studienarbeit, Hausarbeit, Portfolio, Projektarbeit oder als Teamprojekt mit individuell zurechenbarer Prüfungsleistung. Hierbei soll die Kandidati...
	(6) Mindestens eine Modulabschlussprüfung muss in der Form einer Hausarbeit oder Studienarbeit, mindestens eine Modulabschlussprüfung in der Form einer mündlichen Prüfung abgelegt werden.
	(7) Über Form, Umfang, Dauer und Terminierung einer Modulabschlussprüfung entscheiden die Prüferin oder der Prüfer unter Berücksichtigung der Wünsche der Kandidatin beziehungsweise des Kandidaten und der Vorgaben des Modulhandbuchs und der Prüfungsord...
	(8) Die Prüfungen werden in der Regel in deutscher Sprache abgenommen, in Absprache mit den Prüferinnen und Prüfern auch in einer anderen Sprache. Die Prüfungssprache in den Fremdsprachenphilologien ist im fächerspezifischen Anhang geregelt. Bei engli...
	(9) Die Bewertung von Prüfungen ist den Studierenden jeweils nach spätestens acht Wochen bekanntzugeben

	§ 13 Zulassung zu Modulprüfungen
	(1) Zu Modulprüfungen wird zugelassen, wer an der Heinrich-Heine-Universität für den betreffenden Masterstudiengang eingeschrieben oder gemäß § 52 Absatz 2 HG als Zweithörerin oder Zweithörer zugelassen ist und die fachbezogenen Voraussetzungen nach M...
	(2) Der Zulassungsantrag zu Modulprüfungen ist über das elektronische Campus-Management-System der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf zu stellen.
	(3) Über eine Zulassung entscheidet die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses oder deren oder dessen Stellvertretung. Die Entscheidung wird den Kandidatinnen und Kandidaten bekanntgegeben.
	(4) Eine Zulassung darf nur abgelehnt werden, wenn
	 die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind oder
	 die im fächerspezifischen Anhang aufgeführten Zulassungsbedingungen nicht erfüllt sind oder
	 die Kandidatin oder der Kandidat eine Masterprüfung in demselben Studiengang an einer Hochschule im Geltungsbereich des Hochschulrahmengesetzes endgültig nicht bestanden hat.

	§ 14 Mündliche Modulprüfungen
	(1) Die Dauer einer mündlichen Prüfung beträgt mindestens 15 und höchstens 30 Minuten. Mündliche Prüfungen werden als Einzelprüfung vor einer Prüferin oder einem Prüfer in Gegenwart einer sachkundigen Beisitzerin oder eines sachkundigen Beisitzers gem...
	(2) Mündliche Prüfungen können im Einvernehmen mit den Kandidatinnen oder Kandidaten auch in Form einer Gruppenprüfung mit bis zu 3 Teilnehmerinnen und Teilnehmern durchgeführt werden. Die Dauer einer Gruppenprüfung beträgt pro Kandidatin oder Kandida...

	§ 15 Schriftliche Modulprüfungen
	(1) Schriftliche Modulprüfungen können als Klausuren oder dokumentierte Einzelberichte ausgestaltet werden. Klausuren können Aufgaben enthalten, bei denen mehrere Antworten zur Wahl stehen (Antwort-Wahl beziehungsweise Multiple-Choice-Aufgaben).
	(2) Falls diese Prüfungsverfahren mit elektronischen Mitteln durchgeführt und ausgewertet werden, sind die Authentizität und die Integrität der Prüfungsergebnisse sicherzustellen. Besteht eine Klausur aus Antwort-Wahl-(Multiple-Choice-)Aufgaben, so wi...
	(3) Die Dauer einer Klausurarbeit beträgt in der Regel 90 Minuten. Ausnahmsweise kann die Bearbeitungszeit abhängig vom Workload des Moduls auf höchstens 180 Minuten verlängert oder auf mindestens 45 Minuten verkürzt werden. Die Bewertung einer Klausu...
	(4) Eine Studienarbeit besteht aus der mündlichen Präsentation und schriftlichen Ausarbeitung einer Thematik aus dem Stoffgebiet einer oder mehrerer Lehrveranstaltungen. Alternativ kann eine Klausur von 45 Minuten Dauer an die Stelle der schriftlichen...
	(5) Eine Hausarbeit besteht aus der schriftlichen Ausarbeitung einer Thematik aus dem Stoffgebiet einer oder mehrerer Lehrveranstaltungen. Der Umfang einer Hausarbeit soll mindestens 4500 Wörter (circa 15 Seiten) und höchstens 7500 Wörter (circa 25 Se...
	(6) Eine Projektarbeit besteht in der selbstständigen Anwendung fachspezifischer Methoden auf Untersuchungsgegenstände aus dem Stoffgebiet einer oder mehrerer Lehrveranstaltungen sowie der mündlichen Präsentation und schriftlichen Ausarbeitung der Erg...
	(7) Ein Portfolio ist eine über die Modulveranstaltungen hinweg systematisch angelegte Zusammenstellung verschiedener studentischer Arbeitsergebnisse, die je nach Fach oder Thema unterschiedlichen Charakter haben und/oder verschiedenen Medien (zum Bei...
	(8) Studienarbeiten, Hausarbeiten und Projektarbeiten können auch in Form einer Gruppenarbeit durchgeführt werden, wenn der als Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag der einzelnen Kandidatinnen und Kandidaten aufgrund der Angabe von Abschnitten, Seit...
	(9) Studienarbeiten, Hausarbeiten, Projektarbeiten, Portfolios und Teamprojekten ist eine Versicherung der Kandidatinnen und Kandidaten beizufügen, dass sie die Arbeit – bei einer Gruppenarbeit den entsprechend gekennzeichneten Anteil an der Arbeit – ...
	(10) Die Bearbeitungszeit für Studienarbeiten endet zwei Monate nach Abschluss der mündlichen Leistung, spätestens zum Vorlesungsbeginn des darauffolgenden Semesters. Die Bearbeitungszeit für Hausarbeiten beträgt in der Regel zwei Monate. Sie kann vom...
	(11) In einem Teamprojekt bearbeiten Studierende selbständig und in Eigenverantwortung eine von ihnen entwickelte Forschungsfrage und präsentieren ihre Ergebnisse mündlich und schriftlich. Das Teamprojekt kann im Rahmen von Projektseminaren betreut we...

	§ 16 Masterarbeit
	(1) Die Anfertigung der Masterarbeit erfolgt in der Regel im vierten Studiensemester, bei einem einjährigen Masterstudiengang in der Regel im zweiten Studiensemester.
	(2) Die Kandidatinnen und Kandidaten können den Themenbereich für die Masterarbeit vorschlagen.
	(3) Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses oder deren oder dessen Stellvertretung bestellt auf Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten die Betreuerin oder den Betreuer, die oder der das Thema der Arbeit formuliert, und genehmigt das Thema....
	(4) Die Bearbeitungszeit beträgt sechs Monate; für einjährige Masterstudiengänge können davon abweichende Regelungen im fächerspezifischen Anhang festgelegt werden. Auf begründeten Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten kann ausnahmsweise eine Nach...
	(5) Das Thema der Masterarbeit kann bis vier Wochen nach Ausgabe des Themas zurückgegeben werden. Von dieser Möglichkeit darf nur einmal Gebrauch gemacht werden.
	(6) Die Kandidatinnen und Kandidaten sollen in der Masterarbeit nachweisen, dass sie vertiefte Sach- und Methodenkenntnisse im Fach erworben haben, imstande sind, eine Fragestellung des Fachs selbstständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeite...
	(7) Die Masterarbeit kann wahlweise in deutscher oder englischer Sprache abgefasst werden. Im Masterstudiengang Germanistik muss sie in deutscher Sprache abgefasst werden. In englischsprachigen Masterstudiengängen wird sie in englischer Sprache abgefa...
	(8) Die Masterarbeit kann auch in Form einer Gruppenarbeit zugelassen werden, wenn der als Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag der einzelnen Kandidatinnen und Kandidaten aufgrund der Angabe von Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Krit...
	(9) Der Masterarbeit ist eine Versicherung der Kandidatin oder des Kandidaten beizufügen, dass sie oder er die Arbeit – bei einer Gruppenarbeit den entsprechend gekennzeichneten Anteil an der Arbeit – selbstständig verfasst und keine anderen als die a...
	(10) Der Umfang der Masterarbeit, beziehungsweise bei Gruppenarbeiten der einzelnen Beiträge zur Abschlussarbeit, muss 18.000 bis 30.000 Wörter (circa 60 bis 100 Seiten) betragen. Falls im fächerspezifischen Anhang der Umfang in Zeichen statt in Wörte...

	§ 17 Annahme und Bewertung der Masterarbeit
	(1) Die Masterarbeit ist in elektronischer Form (PDF-Dokument) fristgemäß, das heißt spätestens mit Ablauf der Bearbeitungsfrist, abzuliefern. Die Ablieferung erfolgt durch das Hochladen des PDF-Dokuments im elektronischen Campus-Management-System der...
	(2) Die Masterarbeit wird von zwei Prüferinnen oder Prüfern beziehungsweise einer Prüferin und einem Prüfer gemäß § 26 Absatz 2 bis 4 unabhängig voneinander begutachtet und nach Maßgabe des § 19 Absatz 1 bewertet. Die Prüferinnen oder Prüfer werden vo...
	(3) Die Bewertung der Masterarbeit ist der Kandidatin oder dem Kandidaten nach spätestens acht Wochen mitzuteilen.

	§ 18 Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß
	(1) Von einer Modulprüfung in Form einer Klausur oder mündlichen Prüfung kann sich die Kandidatin oder der Kandidat bis spätestens eine Woche vor dem jeweiligen Prüfungstermin abmelden.
	(2) Wenn die Kandidatin oder der Kandidat nach dieser Frist von der Prüfung zurücktritt, nicht zum Prüfungstermin erscheint, nach Beginn der Prüfung zurücktritt oder eine schriftliche Prüfungsleistung nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit ...
	(3) Die im Fall von Absatz 2 geltend gemachten Gründe müssen dem Prüfungsausschuss unverzüglich in Textform angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit muss ein ärztliches Attest vorgelegt werden. Wenn die Gründe anerkannt werden, wird dies ...
	(4) Ärztliche Atteste sind per Email über die Studierenden- und Prüfungsverwaltung an den Prüfungsausschuss zu richten. Das Verfahren ist auf der Internetseite der HHU bekanntgegeben.
	(5) Versuchen Kandidatinnen oder Kandidaten, das Ergebnis einer Prüfungsleistung durch Täuschung, zum Beispiel Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel, zu beeinflussen, gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit "nicht ausreichend" (5,0) bewertet....
	(6) Belastende Entscheidungen des Prüfungsausschusses sind unverzüglich schriftlich mitzuteilen und zu begründen. Vor der Entscheidung ist der Kandidatin oder dem Kandidaten Gelegenheit zum rechtlichen Gehör zu geben.

	§ 19 Bewertung der Prüfungsleistungen und Gesamtnote
	(1) Für die Bewertung der benoteten Prüfungsleistungen sind folgende Noten zu verwenden:
	1 = sehr gut (für eine hervorragende Leistung);
	2 =  gut (für eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegt);
	3 =  befriedigend (für eine Leistung, die den durchschnittlichen Anforderungen entspricht);
	4 = ausreichend (für eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen genügt);
	5 = nicht ausreichend (für eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht mehr genügt).
	Durch Erniedrigen oder Erhöhen der einzelnen Noten um 0,3 können zur differenzierten Bewertung Zwischenwerte gebildet werden; die Noten 0,7; 4,3; 4,7 und 5,3 sind dabei ausgeschlossen.
	(2) Eine benotete Prüfung ist bestanden, wenn die Note mindestens "ausreichend" (bis 4,0) ist. Eine unbenotete Prüfung ist bestanden, wenn die in der Modulbeschreibung festgelegten Anforderungen erfüllt sind.
	(3) Die der Masterarbeit ergibt sich wie folgt. Wenn die Noten beider Gutachten mindestens "ausreichend" (4,0) sind und nicht mehr als 2,0 auseinander liegen, errechnet sich die Endnote als der Durchschnitt der beiden Noten. Wenn beide Noten "nicht au...
	(4) In Modulen mit genau einer benoteten Prüfung entspricht die Modulnote der Prüfungsnote. In Modulen mit mehr als einer benoteten Prüfung errechnet und in Prüfungen mit mehr als einer Bewertung (Fälle von § 65 Abs. 2 HG) sich die Modulnote aus dem a...
	(5) Die Gesamtnote der Masterprüfung errechnet sich als gewichtetes arithmetisches Mittel aus den Modulnoten und der Masterarbeit. Alle Dezimalstellen außer der ersten werden ohne Rundung gestrichen. Die Masterarbeit wird nach Maßgabe des fächerspezif...
	(6) Im Masterprüfungszeugnis und auf den Leistungsübersichten werden alle Noten (auch ggf. die von Modulen und Bereichen) sowie die Gesamtnote angegeben. Alle Dezimalstellen außer der ersten werden ohne Rundung gestrichen.
	Die Endnote lautet dann bei einem Wert:
	bis  1,5: sehr gut
	von 1,6 bis 2,5: gut
	von 2,6 bis 3,5: befriedigend
	von 3,6 bis 4,0: ausreichend
	(7) Bei Vorliegen einer ausreichend großen Datenbasis werden die Noten zusätzlich als ECTS-Noten ausgewiesen.

	§ 20 Bestehen, Nichtbestehen und Wiederholung von Prüfungen
	(1) Die Masterprüfung ist bestanden und das Studium abgeschlossen, wenn
	 die Masterarbeit bestanden ist,
	 alle notwendigen Modulprüfungen bestanden sind,
	 alle notwendigen Studienleistungen vorliegen,
	 der Nachweis des Besuchs von gegebenenfalls vorgesehenen Praktika vorliegt,
	 insgesamt 120 beziehungsweise bei einjährigen Studiengängen 60 ECTS-Leistungspunkte erreicht worden sind.
	(2) Prüfungen werden bescheinigt.
	(3) Eine bestandene Prüfung kann nicht wiederholt werden.
	(4) Ist eine Prüfung nicht bestanden, oder gilt sie im Sinne von § 18 Absatz 2 oder 4 beziehungsweise § 17 Absatz 1 als nicht bestanden, erteilt die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses beziehungsweise ihre oder seine Stellvertretung der Kandi...
	(5) Eine nicht bestandene Modulprüfung, beziehungsweise eine mit weniger als "ausreichend" bewertete Prüfungsleistung als Teil der Gruppenarbeit, kann zweimal wiederholt werden.
	(6) Eine mit weniger als "ausreichend" bewertete Masterarbeit, beziehungsweise bei einer Gruppenarbeit ein mit weniger als "ausreichend" bewerteter individueller Teil einer Masterarbeit, können jeweils einmal wiederholt werden. Bei einer Wiederholung ...
	(7) Die Wiederholungsprüfung soll innerhalb eines Jahres nach Abschluss der nicht bestandenen Prüfung abgeschlossen sein.
	(8) Prüfungsleistungen in Wiederholungsprüfungen, bei deren endgültigem Nichtbestehen keine Ausgleichsmöglichkeit vorgesehen ist, sind von zwei Prüferinnen oder Prüfern gemäß § 26 Absatz 2 bis 4 zu begutachten und zu bewerten, von denen im Fall einer ...
	(9) Die Masterprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn
	 die Masterarbeit nicht bestanden ist und nicht mehr wiederholt werden darf,
	 eine verpflichtende Modulprüfung nicht bestanden ist und nicht mehr wiederholt werden darf oder
	 eine Modulprüfung in einem Wahlpflichtbereich nicht bestanden ist, nicht mehr wiederholt werden darf und es nicht möglich ist, die notwendige Bestehensgrenze des Wahlpflichtbereiches durch alternative Modulprüfungen zu erreichen.
	(10) Das endgültige Nichtbestehen der Masterprüfung wird bescheinigt. Der Bescheid über die endgültig nicht bestandene Masterprüfung ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.

	§ 21 Ungültigkeit der Masterprüfung
	(1) Hat die Kandidatin oder der Kandidat bei einer Prüfung getäuscht und wird diese Tatsache erst nach der Aushändigung des Zeugnisses bekannt, kann der Prüfungsausschuss nachträglich die Noten für diejenigen Prüfungsleistungen, bei deren Erbringung d...
	(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass die Kandidatin oder der Kandidat hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, wird dieser Mangel durch das Be...
	(3) Der Kandidatin oder dem Kandidaten ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu geben.
	(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis wird eingezogen; gegebenenfalls wird ein neues erteilt. Eine Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren ab dem Datum des Prüfungszeugnisses ausgeschlossen.

	§ 22 Masterzeugnis und Masterurkunde
	(1) Sobald eine Kandidatin oder ein Kandidat alle Abschlussprüfungen bestanden, alle Studienleistungen erbracht und 120 ECTS-Leistungspunkte, bei einjährigen Studiengängen 60 ECTS-Leistungspunkte, erworben hat, stellt sie oder er bei der Studierenden-...
	(2) Das Masterzeugnis ist unverzüglich, möglichst innerhalb von vier Wochen, auszustellen und enthält die Noten der Prüfungen, das Thema und die Note der Masterarbeit sowie die Gesamtnote. Die Noten werden in Ziffern genannt. Neben dem Zeugnis wird ei...
	(3) Zusätzlich zum Zeugnis wird der Kandidatin oder dem Kandidaten eine Masterurkunde mit dem Datum des Zeugnisses ausgehändigt. Darin wird die Verleihung des akademischen Grades "Master of Arts", abgekürzt "M.A." beurkundet.
	(4) Die Masterurkunde wird von der Dekanin oder dem Dekan der Philosophischen Fakultät unterzeichnet und mit dem Siegel der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf versehen.

	§ 23 Mastergrad
	Ist die Masterprüfung bestanden, verleiht die Philosophische Fakultät den akademischen Grad eines „Master of Arts“, abgekürzt „M.A.“.

	§ 24 Aberkennung des Mastergrades
	Die Aberkennung des Mastergrades kann erfolgen, wenn sich nachträglich herausstellt, dass er durch Täuschung erworben ist oder wenn wesentliche Voraussetzungen für die Verleihung irrtümlich als gegeben angesehen worden sind. § 22 gilt entsprechend. Zu...


	4. Zuständige Stellen im Prüfungswesen
	§ 25 Prüfungsausschüsse
	(1) Für die Organisation der durch diese Prüfungsordnung zugewiesenen Aufgaben bildet die Philosophische Fakultät einen Prüfungsausschuss. Der Prüfungsausschuss besteht aus der oder dem Vorsitzenden, zwei stellvertretenden Vorsitzenden und fünf weiter...
	(2) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungsordnung eingehalten werden, legt die Einzelheiten des Prüfungsverfahrens fest, sorgt für die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfungen und entscheidet in Zweifelsfällen über di...
	(3) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn neben der oder dem Vorsitzenden oder ihrer oder seiner Stellvertretung und zwei weiteren Professorinnen oder Professoren mindestens zwei weitere stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. Er beschließ...
	(4) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, an Prüfungen teilzunehmen.
	(5) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. Die Mitglieder des Prüfungsausschusses unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden zur Vers...
	(6) Die Prüfungsausschussvorsitzenden stellen die Prüfungsunfähigkeit fest.

	§ 26 Prüferinnen und Prüfer, Beisitzerinnen und Beisitzer
	(1) Prüferinnen und Prüfer sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig von Weisungen. Sie und gegebenenfalls die Beisitzerinnen und Beisitzer unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsi...
	(2) Für die Bestellung von Prüferinnen und Prüfern und für ihren Einsatz bei Modulprüfungen ist der Prüfungsausschuss zuständig. Die in Veranstaltungen, in denen Prüfungen vorgesehen sind, lehrenden Personen sind Prüferinnen und Prüfer gemäß § 65 Absa...
	(3) Für die Masterarbeit können die Kandidatinnen und Kandidaten eine Prüferin oder einen Prüfer vorschlagen. Auf die Vorschläge soll nach Möglichkeit Rücksicht genommen werden. Eine der Prüferinnen oder einer der Prüfer für die Masterarbeit muss aus ...
	(4) Auf begründeten Antrag können gemäß § 65 Absatz 1 HG auch andere als die in Absatz 2 und 3 genannten Personen zu Prüferinnen oder Prüfern bestellt werden.
	(5) Beisitzerinnen oder Beisitzer von mündlichen Abschlussprüfungen müssen ihre Sachkenntnis durch Bestehen einer entsprechenden oder vergleichbaren Prüfung nachgewiesen haben. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie zur Verschwiegenh...
	(6) Für die Masterprüfung bestellt die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses oder deren oder dessen Stellvertretung die Prüferinnen und Prüfer, Beisitzerinnen und Beisitzer. Prüfungsberechtigte können nach ihrem Ausscheiden aus der Heinrich-Hei...

	§ 27 Verlängerung von Prüfungsfristen
	Auf Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten hat der Prüfungsausschuss darüber zu entscheiden, ob einzelne Prüfungsleistungen gemäß § 15 Absatz 10 oder § 16 Absatz 4 nach Ablauf vorgesehener Fristen innerhalb einer festzusetzenden Nachfrist abgelegt ...

	§ 28 Nachteilsausgleich
	(1) Macht die Kandidatin beziehungsweise der Kandidat durch ärztliches Zeugnis glaubhaft, dass sie beziehungsweise er wegen länger andauernder Krankheit oder ständiger seelischer oder körperlicher Behinderung nicht in der Lage ist, die Prüfungsleistun...
	(2) Entsprechendes gilt für Studienleistungen.
	(3) Der Antrag auf Nachteilsausgleich ist per Email über die Studierenden- und Prüfungsverwaltung an den Prüfungsausschuss zu richten.

	§ 29 Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen, Einstufung in höhere Fachsemester
	(1) Studienzeiten in denselben Studiengängen an anderen wissenschaftlichen Hochschulen im Geltungsbereich des Grundgesetzes und dabei erbrachte Studienleistungen werden von Amts wegen angerechnet.
	(2) Anerkennungen von Studienzeiten und Studienleistungen erfolgen grundsätzlich nur im Rahmen des Curriculums für den eingeschriebenen Studiengang.
	(3) Studienzeiten in anderen Studiengängen oder an anderen als wissenschaftlichen Hochschulen im Geltungsbereich des Grundgesetzes sowie dabei erbrachte Studienleistungen werden von Amts wegen angerechnet, sofern hinsichtlich der erworbenen Kompetenze...
	(4) Bescheinigungen über einzelne Prüfungsleistungen, die die Kandidatin oder der Kandidat an wissenschaftlichen Hochschulen im Geltungsbereich des Grundgesetzes in demselben Studiengang bestanden hat, werden von Amts wegen angerechnet. Bescheinigunge...
	(5) In staatlich anerkannten Fernstudien oder in vom Land Nordrhein-Westfalen in Zusammenarbeit mit den anderen Ländern und dem Bund entwickelten Fernstudieneinheiten erworbene Leistungsnachweise werden, soweit sie gleichwertig sind, als Studien- oder...
	(6) Studienbewerberinnen und Studienbewerbern, die aufgrund einer Einstufungsprüfung gemäß § 49 Absatz 12 HG berechtigt sind, das Studium in einem höheren Fachsemester aufzunehmen, werden die in der Einstufungsprüfung nachgewiesenen Kenntnisse und Fäh...
	(7) Sollte bereits an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf eine Prüfung in einem zur Anrechnung beantragten Modul abgelegt worden sein, ist eine Anerkennung einer andernorts absolvierten Studien- oder Prüfungsleistung für dieses Modul ausgesc...
	(8) Zuständig für die Anrechnungen nach Absatz 1 bis 5 ist der Prüfungsausschuss. Vor Feststellungen über die Gleichwertigkeit sind die zuständigen Fachvertreterinnen und Fachvertreter zu hören.
	(9) Können gleichwertige, außerhalb des Hochschulbereichs erworbene Kompetenzen und Fähigkeiten nachgewiesen werden, so können diese bis zu maximal der Hälfte der vorgesehenen ECTS-Leistungspunkte für den Master-Studiengang angerechnet werden. Der Prü...

	§ 30 Studiengangverantwortliche
	Für die fachspezifischen Aufgaben der Studien- und Prüfungsorganisation werden vom Prüfungsausschuss für je einen Studiengang je eine Studiengangverantwortliche oder ein Studiengangverantwortlicher sowie je ein Stellvertreter oder eine Stellvertreteri...

	§ 31 Einsicht in die Prüfungsakten
	Studierende können nach vorheriger Terminabsprache bei der Studierenden- und Prüfungsverwaltung Einsicht in ihre Prüfungsakten nehmen. Fotografien dürfen von den Studierenden angefertigt werden.

	§ 32 Studienberatung
	(1) Die Hochschule berät ihre Studierenden sowie Studieninteressentinnen und Studieninteressenten, Studienbewerberinnen und Studienbewerber in allen Fragen des Studiums. Die Fachstudienberatung wird von den jeweiligen Studiengangverantwortlichen organ...
	(2) ECTS-Statistiken werden durch die Studierenden- und Prüfungsverwaltung zur Adressierung von Studierenden mit spezifischen Beratungsbedarfen genutzt, um diese Gruppe auf entsprechende Angebote aufmerksam zu machen.


	5. Schlussbestimmungen
	§ 33 Inkrafttreten und Veröffentlichung
	Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf in Kraft.
	Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrats der Philosophischen Fakultät vom 10.7.2025.
	Düsseldorf, den XX.XX.2025
	Die Rektorin
	der Heinrich-Heine-Universität
	Düsseldorf
	Anja Steinbeck
	(Univ.-Prof. Dr. iur.)
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